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MEDIENMITTEILUNG 

17. November 2015 

Anpassung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
die Raumplanung 

(IVS).- Der Staatsrat des Kantons Wallis hat die Anpassung des 
Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Raumplanung (kRPG) zu 
Handen des Grossen Rates verabschiedet. Das aus dem Jahre 1987 
stammende kRPG muss insbesondere aufgrund der jüngsten Änderung des 
Raumplanungsgesetzes des Bundes (RPG) angepasst werden. Die 
wichtigsten Änderungen betreffen die Einführung einer 
Mehrwertabschöpfung für Neueinzonungen und Umzonungen sowie 
verschiedene Massnahmen zur Förderung der Verfügbarkeit von Bauland. 

Die Umsetzung der Teilrevision des RPG fügt sich in die laufenden Arbeiten des 
Projektes „Raumentwicklung 2020“ ein. Dieses Projekt, welches 2010 startete, hat 
die Gesamtüberarbeitung der kantonalen Richtplanung und der entsprechenden 
Gesetzgebung zum Ziel. Nach der Vernehmlassung der Teilrevision des kRPG und 
des kantonalen Richtplans im Frühjahr des laufenden Jahres wird das Gesetz im 
Dezember vom Grossen Rat behandelt.  

Einführung einer Mehrwertabschöpfung 

Gemäss der Teilrevision des RPG, welche seit dem 1. Mai 2014 in Kraft ist, 
müssen die Kantone innert 5 Jahren die gesetzlichen Grundlagen für die 
Mehrwertabschöpfung schaffen. Die Mindestanforderungen des RPGs sehen eine 
Abschöpfung von mindestens 20 Prozent des planungsbedingten Mehrwertes vor. 
Der Staatsrat hat sich aufgrund der spezifischen Situation des Kantons Wallis und 
der Vernehmlassungsresultate für eine Lösung entschieden, die den Gemeinden 
den nötigen Handlungsspielraum lässt, um auf ihre jeweilige Situation zu 
reagieren. Für Neueinzonungen und Umzonungen ist ein Abgabesatz von 40 
Prozent vorgesehen, während die Gemeinden selbst entscheiden, ob sie 
zusätzlich einen Mehrwert bei Aufzonungen von maximal 30 Prozent abschöpfen 
wollen. Das revidierte kRPG enthält schliesslich Bestimmungen zur Verteilung der 
Erträge aus der Mehrwertabschöpfung zwischen Gemeinden und Kanton sowie 
deren Verwendung. 

Ein Werkzeugkasten von Massnahmen zur Förderung der 
Baulandverfügbarkeit 

Mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der 
Baulandverfügbarkeit wird den Gemeinden ein Bündel von Massnahmen zur 
Verfügung gestellt, um gegen die Baulandhortung vorgehen zu können. Damit soll 
sichergestellt werden, dass Bauland überbaut und die Innenentwicklung sinnvoll 
gefördert werden kann. Die entsprechenden Massnahmen reichen von der 
Möglichkeit einer vertraglichen Bauverpflichtung zwischen dem Grundeigentümer 
und der Gemeinde über die projektgebundene Einzonung mit der Bedingung, dass 
mit der Realisierung des entsprechenden Projekt innert 5 Jahren begonnen 
werden muss, bis zur Definition eines Entwicklungsperimeters, welcher bei 
Revitalisierungsprojekten in den Dorfkernen die Planung vereinfachen soll. 
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Bauzonendimensionierung und Rückzonungen 

Im kRPG werden verschiedene Instrumente vorgesehen, die es den Gemeinden 
und dem Kanton erlauben sollen, einen grossen Teil der überdimensionierten 
Bauzonen während einer bestimmten Zeit zu blockieren und damit vor einer 
Rückzonung zu bewahren. Die hierfür vorgesehenen Instrumente sind 
beispielsweise die Ausscheidung des Siedlungsgebietes für die längerfristige 
Entwicklung, die Zuweisung in eine 2. Erschliessungsetappe oder die Schaffung 
kantonaler Planungszonen. Diese Instrumente sind unabdingbar, für die 
Glaubwürdigkeit der Lösung die der Kanton dem Bund im Richtplan zur Umsetzung 
der RPG-Revision vorschlagen wird. Die Revision des kantonalen Richtplans, 
welcher unter anderem die Grundsätze und Anweisungen für die Gemeinden in 
Bezug auf die Bauzonendimensionierung enthält, läuft parallel und soll im Frühjahr 
2016 öffentlich aufgelegt werden. Der Staatsrat hat stets betont, dass die 
Rückzonungen auf das Nötigste beschränkt werden sollen.  

Neuregelung der Maiensässzonen 

Zusätzlich zu den notwendigen Bestimmungen welche die Umsetzung der RPG-
Revision des Bundes betreffen, erfolgen verschiedene weitere Anpassungen. Von 
Bedeutung ist insbesondere die Anpassung der Bestimmungen zur 
Maiensässzone. Der Schutz und der Erhalt dieser Zonen soll unter anderen auch 
durch Umnutzung der bestehenden landwirtschaftlichen Gebäuden sichergestellt 
werden. Die Anpassung wurde insbesondere aufgrund des 
Zweitwohnungsgesetzes notwendig. Die Bewilligungskompetenz in der 
Maiensässzone geht von den Gemeinden zurück an den Kanton. Die 
Kompetenzfrage wird mit der derzeit laufenden Gesamtrevision des kantonalen 
Baugesetzes koordiniert. 

Die thematische Kommission unterstützt die Vorschläge des Staatsrates  

Die vorberatende thematische Kommission für Landwirtschaft, Tourismus und 
Umwelt des Grossen Rates hat die Teilrevision des kRPG bereits behandelt und 
steht einstimmig hinter den Vorschlägen des Staatsrates.  

Zur vorliegenden Teilrevision des kRPG fand von März bis Juli 2015 eine 
öffentliche Vernehmlassung statt. Daran beteiligten sich 107 Instanzen. Die 
Bemerkungen der Gemeinden in der Vernehmlassung beim vorliegenden 
Gesetzesentwurf berücksichtigt.  

Der Grosse Rat wird sich in der Dezembersession 2015 in erster Lesung mit dem 
Geschäft befassen. Das Inkrafttreten ist – vorbehältlich des fakultativen 
Referendums – für Anfang 2017 vorgesehen. 

 
Kontaktpersonen: 
 
Jean-Michel Cina, Vorsteher des DVER (027 606 23 00)  
Marie-Claude Noth-Ecoeur, Präsidentin der thematischen Kommission für 
Landwirtschaft, Tourismus und Umwelt (079 318 67 28) 
































